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LIEFERBEDINGUNGEN FÜR GEBRAUCHTMASCHINEN 

(IN „AS-IS“-ZUSTAND) 
 
 

1) Preise: So weit nicht anders angegeben, verstehen sich die genannten Preise für 
Maschinen/Anlagen und Zubehör in EURO ohne Umsatzsteuer und exkl. 
Demontage, Verladung, Verpackung, Fracht, Transportversicherung, Zölle, 
Installation, Inbetriebnahme und Abnahmegebühren. 

 
2) Zahlungsbedingungen: So weit nicht anders angegeben: 100% nicht rückzahlbare 

Zahlung bei Auftragsvergabe, fällig vor Verladung. Die endgültige Reservierung von 
Maschinen usw. Erfolgt erst nach Eingang der Anzahlung/Zahlung auf unser Konto. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht rechtzeitig 
erhaltene Zahlungen können die Annullierung des Auftrages zufolge haben. Das 
Eigentum an der Ware behalten wir uns bis zur völligen Bezahlung vor. 

 
3) Lieferung: nach Vereinbarung, Zwischenverkauf vorbehalten. 
 
4) Garantie: Maschinen/Anlagen, angeboten wie „as-is“, werden nur ohne Gewähr für 

Mängel, und ohne Garantie, CE-Markierung, Y2K-Konsequenzen oder ähnliches 
geliefert. Zubehör teile, Anleitungen, Pläne usw. werden nur soweit sie verbunden 
sind und ihre Zugehörigkeit bestätigt wurde, mitgeliefert. Die Ware wird in dem 
Zustand verkauft, in dem sie sich bei Vertragsabschluß befindet. Der Käufer hat das 
Recht, die Maschine auf eigene Kosten vor der Auslieferung zu besichtigen und zu 
testen. Wenn den Käufer, aus welchen Gründen auch immer, erklärt von diesem 
Recht keinen Gebrauch zu machen, stimmt er dadurch dem Zustand der Maschine 
ungesehen zu. Dadurch werden alle zukünftigen Einwände bezüglich des Zustandes 
der Maschine unzulässig. 

 
5)  Angaben: Alle Zeichnungen, Abbildungen, Pläne, Leistungen, Gewichte, 

Abmessungen usw. werden nur hilfsweise zur Verfügung gestellt und sind nur 
annähernd und unverbindlich. 

 
6) Dokumentation zwecks Export: Verlangt der Käufer eine Dokumentation, so muß 

er dies vor der Auftragserteilung klar zum Ausdruck bringen. Die Lieferung der 
Dokumentation erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit und schriftlicher Bestätigung 
durch den Verkäufer gegen Berechnung. 

 
7) Verantwortlichkeit: Der Verkäufer / Vermieter ist nicht verantwortlich für Schäden 

an Personen oder Sachen, welche während Prüfung oder Produktion von 
Maschinen  / Anlagen entstehen, weder vor noch nach der Lieferung. 

 
8) Rechtsstand: Die Abwicklung aller Verträge erfolgt nach Holländischem Recht. 
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